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Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, seine Stellungnahme zu dem aus dem 

Gegenstand ersichtlichen Gesetzesentwurf zu übermitteln. 

 

18. März 2008 
Für die Bundesministerin: 

Dr. Fritz Zeder 

Beilage 

Elektronisch gefertigt
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Mit Beziehung auf das Schreiben vom 21. Februar 2008 beehrt sich das 

Bundesministerium für Justiz zu dem im Gegenstand genannten Gesetzesentwurf 

wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. In der Promulgationsklausel hätte das Zitat richtig zu lauten: „BGBl. I 

Nr. 112/2007“. 

2. Zu Z 3 (§ 43c): Der Verweis in der zweiten Zeile sollte wohl richtig „§ 43 

Abs. 6“ (anstelle von § 43 Abs. 3) lauten, zumal dort von einem „Anbieten … 

in elektronischer Form“ die Rede ist. 

In der fünften Zeile müsste es richtig „... darf die Österreichische 

Nationalbibliothek ...“ lauten. 

3. Zu Z 8: In der Novellierungsanordnung fehlt zwischen dem Zitat „Abs. 3“ und 

dem Wort „und“ ein Leerzeichen. 

4. Zu Z 15: Es muss ein Abs. 6 angefügt werden, weil ein Abs. 5 schon durch 

BGBl. I Nr. 112/2007 angefügt wurde. 

5. Zu Z 17: Das Zitat muss (entsprechende Änderung in Z 15) in § 56 Abs. 2 

lauten: „§ 55 Abs. 6“. 
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6. Zu Z 21 (§ 57 Z 1 und 2): Anstelle von „der Bundesminister für Justiz“ sollte 

es lauten: „... die Bundesministerin für Justiz“. 

Die Stellungnahme des Bundesministeriums für Justiz wurde auch dem Präsidium 

des Nationalrates übermittelt. 

18. März 2008 
Für die Bundesministerin: 

Dr. Fritz Zeder 

 

Elektronisch gefertigt 
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